
  

 
 

 

 
  

PREISBLATT 
zu den Ergänzenden Bedingungen der Kreiswerke Main-Kinzig GmbH zur Verordnung  
über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die 

Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung - NAV) 

 
Gültig ab 1. März 2026 
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1. Netzanschlusskosten (Ziffer I. der Ergänzenden Bedingungen) 

 

1.1. Standardnetzanschluss Netto Brutto 

Der Anschlussnehmer zahlt an die Kreiswerke Main-Kinzig GmbH für die Verbindung des 

Elektrizitätsversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung mit der elektrischen Anlage (beginnend mit der 
Abzweigstelle des Niederspannungsnetzes und endend mit der Hausanschlusssicherung) sowie Erdarbeiten auf 
öffentlichem Grund bei einem Kabelanschluss mit einer Nennstromstärke des Hausanschlusses von 

bis zu 3 x 63 A (NH00) 1.500,00 € 1.785,00 € 

bis zu 3 x 125 A (NH2) 1.720,00 € 2.046,80 € 

Der Standardnetzanschluss wird über eine Hausanschlusssäule ausgeführt, die an der Grundstücksgrenze 
aufgestellt wird und straßenseitig zugänglich ist.  

Die Errichtung und Beistellung der Hausanschlusssäule, die in der 

Verantwortung des Anschlussnehmers liegt, übernimmt die Kreiswerke 
Main-Kinzig GmbH für den Anschlussnehmer in dessen Auftrag. 

434,38 € 516,91 € 

473,26 € 563,18 € 

Abgesetzte Netzanschlüsse (über z.B. einen Kabelübergangsmast) aus dem Freileitungsnetz sind keine 
Standardnetzanschlüsse und werden nach Aufwand berechnet. 

 

1.2. Komfortnetzanschluss Netto Brutto 

Der Anschlussnehmer zahlt an die Kreiswerke Main-Kinzig GmbH für die Verbindung des Elektrizitäts-
versorgungsnetz der allgemeinen Versorgung mit der elektrischen Anlage (beginnend mit der Abzweigstelle des 
Niederspannungsnetzes und endet mit der Hausanschlusssicherung) sowie Erdarbeiten auf öffentlichem Grund 
und auf dem Kundengrundstück bei einem Kabelanschluss mit einer Nennstromstärke des Netzanschlusses von 

bis zu 3 x 63 A (NH00) 3.581,43 € 4.261,91 € 

bis zu 3 x 125 A (NH2) 3.657,42 € 4.352,33 € 

Die Länge des Hausanschlusskabels darf maximal 10 m auf Privatgrund betragen.  

Ansonsten muss ein näher gelegener Aufstellungsort der Hausanschlusssäule festgelegt oder ein 
Standardanschluss nach 1.1. gewählt werden. 

Die Errichtung und Beistellung der Hausanschlusssäule übernimmt die 
Kreiswerke Main-Kinzig GmbH für den Anschlussnehmer in dessen Auftrag. 
 

434,38 € 516,91 € 

473,26 € 563,18 € 

Für andere als die hier genannten Leistungen ist eine gesonderte Vereinbarung erforderlich. 

Der Anschlussnehmer zahlt für eine Anschlussverstärkung des 
Netzanschlusses von NH00- auf NH2-Anschlusssäule ohne 

Tiefbau/Kabel (Tiefbau und ggfls. Anschlusskabelverstärkung nach 
tatsächlichem Aufwand) 

1.086,85 € 1.293,35 € 

Auswechseln der HA-Sicherung mit Plombierung,  
innerhalb der regulären Arbeitszeit 

103,00 € 122,57 € 

Auswechseln der HA-Sicherung mit Plombierung,  
außerhalb der regulären Arbeitszeit       

154,50 € 183,86 € 
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1.3. Für vorübergehende Anschlüsse sind vom 

Anschlussnehmer zu zahlen: 
Netto Brutto 

 Vorübergehende Anschlüsse Kabel bis 63 A 

(Schausteller, Baustelle, ...) 
505,21 € 601,20 € 

Vorübergehende Anschlüsse Freileitung bis 63 A  
(Schausteller, Baustelle, …) 

1.335,81 € 1.589,62 € 

Vorübergehende Anschlüsse Kabel oder Freileitung ab 63A auf Anfrage auf Anfrage 

 

1.4. Sondernetzanschlüsse Netto Brutto 

Bei Netzanschlüssen, die nach Art, Ausführung, Dimension oder Lage von 
Standard- oder Komfortnetzanschluss abweichen, erfolgt eine individuelle 
Kalkulation. 

Nach tatsächlichem Aufwand 

 

1.5. Für die Schutzleistenmontage bei Freileitungs-

anschlüssen sind vom Anschlussnehmer zu zahlen: 
Netto Brutto 

 für einen Zeitraum von 3 Wochen 798,95 € 950,75 € 

ab der 4. Woche; pro Woche 19,95 € 23,74 € 

Die Leistung beinhaltet die Montage und Demontage von isolierenden Schutzleisten bei vom Anschlussnehmer 

veranlassten Arbeiten in der Nähe bestehender Freileitungsanschlüsse.  
Die Isolierung von Durchgangsständern oder von noch nicht abgebauten Ständern nach erfolgter Verkabelung 
erfolgt kostenfrei. Das Abdichten von Dachständern bei durch den Anschlussnehmer veranlassten Änderungen  
(z. B. Neueindeckungen) wird mit 300,00 € (357,00 € Brutto) berechnet. 

  

2. Baukostenzuschuss, BKZ (Ziffer II. der Ergänzenden Bedingungen)  

 

2.1. Netzanschlüsse nach § 11 NAV Netto Brutto 

Der vom Anschlussnehmer zu zahlende BKZ für einen Anschluss beträgt: 

für Netzanschlüsse (NE7) ab 30 kW entsprechend max. 33,33 kVA; je kVA 91,00 € 108,29 € 

 

Netzanschluss Sicherung       maximale Leistung BKZ netto BKZ brutto 

50 A 30 kW 33 kVA frei frei 

63 A 37 kW 41 kVA 728,00 € 866,32 € 

80 A 47 kW 52 kVA 1.729,00 € 2.057,51 € 

100 A 59 kW 65 kVA 3.003,00 € 3.573,57 € 

125 A 74 kW 82 kVA 4.459,00 € 5.306,21 € 

Die Leistungsbereitstellung ist an die Hausanschlusssicherung gekoppelt. Die Größe der Hausanschlusssicherung 
stellt jedoch insbesondere bei Anschlüssen vor dem 01.03.2011 nicht das Maß für die bereitgestellte Leistung 
dar. Die Basis für diesen Wert liefert ausschließlich der Netzanschlussvertrag.  
 
Bei Verstärkungen wird die zusätzlich benötigte Leistung berechnet, die Abrechnung erfolgt jedoch ab dem 
01.03.2011 ausschließlich in den o. g. Sicherungsstufen. Für die Verstärkung berechnen wir neben dem 
Baukostenzuschuss eine Pauschale von 90,00 € (netto) aus dem Kabelnetz (bei Verstärkungen bis 100 A) und 

180,00 € (netto) aus dem Freileitungsnetz (bei Verstärkungen bis 80 A). Darüber hinaus berechnen wir die 
Verstärkung nach Aufwand. 
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3. Inbetriebsetzungskosten (Ziffer III. der Ergänzenden Bedingungen 

 

 

3.2. Vergebliche Inbetriebsetzung  Netto Brutto 

Für eine beantragte, aber aufgrund festgestellter Mängel an der Anlage nicht mögliche Inbetriebsetzung der 
Kundenanlage und für alle etwaigen weiteren vergeblichen Inbetriebsetzungen  

innerhalb der regulären Arbeitszeit 103,86 € 123,59 € 

außerhalb der regulären Arbeitszeit 155,79 € 185,39 € 

Dies gilt auch, wenn der Kunden/Anschlussnehmer trotz eines mit ihm vereinbarten Termins nicht angetroffen 
wurde (Zweitanfahrt). 

 

4. Kostenerstattung  

 

4.1. Vergebliche Inbetriebsetzung  Netto Brutto 

Kostenerstattung für Zahlungsverzug, Einstellung und Wiederherstellung des Anschlusses und der 
Anschlussnutzung (Ziffer VIII. der Ergänzenden Bedingungen) 

Mahnkosten (1. Mahnung) nach tatsächlichem Aufwand 

Mahnkosten (ab der 2. Mahnung) nach tatsächlichem Aufwand 

Sperrankündigung 5,00 € 5,95 € 

Einstellung der Anschlussnutzung (Sperren) für Haushaltszähler* 

innerhalb der regulären Arbeitszeit 113,30 € 134,83 € 

außerhalb der regulären Arbeitszeit 169,95 € 202,24 € 

Wiederherstellung der Anschlussnutzung (Entsperren) für Haushaltszähler* 

innerhalb der regulären Arbeitszeit 113,30 € 134,83 € 

 außerhalb der regulären Arbeitszeit 169,95 € 202,24 € 

Einstellung der Anschlussnutzung (Sperren) für RLM-Zähler* 

 innerhalb der regulären Arbeitszeit 207,72 € 247,18 € 

 außerhalb der regulären Arbeitszeit      311,58 € 370,77 € 

 

3.1. Erstinbetriebsetzung und Erstplombierung Netto Brutto 

Für die Erstinbetriebsetzung und Erstplombierung der technischen Kundenanlage hinter dem Netzanschluss 

Je technischer Kundenanlage, innerhalb der regulären Arbeitszeit 81,20 € 96,63 € 

Je technischer Kundenanlage, außerhalb der regulären Arbeitszeit 121,80 € 144,94 € 

Dies gilt auch, wenn der Kunden/Anschlussnehmer trotz eines mit ihm vereinbarten Termins nicht angetroffen 
wurde (Zweitanfahrt). 
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4.1. Vergebliche Inbetriebsetzung (Teil 2) Netto Brutto 

Wiederherstellung der Anschlussnutzung (Entsperren) für RLM-Zähler* 

 innerhalb der regulären Arbeitszeit 207,72 € 247,18 € 

 außerhalb der regulären Arbeitszeit 311,58 € 370,77 € 

Einstellung der Anschlussnutzung (Sperren) im Freileitungsnetz* 

innerhalb der regulären Arbeitszeit 372,10 € 442,80 € 

außerhalb der regulären Arbeitszeit 589,16 € 701,10 € 

Wiederherstellung der Anschlussnutzung (Entsperren) im Freileitungsnetz* 

innerhalb der regulären Arbeitszeit 372,10 € 442,80 € 

 außerhalb der regulären Arbeitszeit 589,16 € 701,10 € 

* Leistungsbeschreibung zur Einstellung der Anschlussnutzung:  
In dem genannten Leistungspreis sind je eine Anfahrt und ein Sperrversuch enthalten. Sollte der Anschluss-
nutzer/Anschlussnehmer keinen Zutritt zum Zähler gewähren bzw. nicht anzutreffen sein, gilt der Auftrag mit 
Einwurf einer Sperrankündigung des Lieferanten ebenfalls als erfolgt! Die Kosten für Einstellung und Wieder-
herstellung der Anschlussnutzung werden in einem Betrag in Rechnung gestellt. 

 

Die reguläre Arbeitszeit, bezogen auf diese Ergänzende Bedingung, ist von  
Montag – Donnerstag von 7:00 – 16:00 Uhr und Freitag von 7:00 – 12:00 Uhr. 

 

 

5. Umsatzsteuer   

Die Bruttopreise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer in ihrer jeweiligen Höhe  

(Stand: 1. März 2026: 19 %) angegeben und kaufmännisch auf 0,01 € gerundet. 

 


